
    

Urlaubsbezug (gemäss § 38 Schulgesetz) 

 
 Bei besonderen Schulanlässen und an Prüfungstagen dürfen  

keine freien Schulhalbtage bezogen werden. (§ 16 Verordnung über die Volksschule) 

 

 Bei Urlaubsbezug bitte Coupon ausfüllen, abtrennen und der Klassenlehrperson abgeben. 
 Die 4 Halbtage können auch kumuliert werden. 
 

            

Urlaubsbezug 
§ 38, 1. Halbtag 

Name/Klasse Schüler/in 
Datum und Unterschrift Eltern 

Datum und Unterschrift 
Klassenlehrperson/FLP 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

KLP: ____________________________ 

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

Urlaubsbezug 
§ 38, 2. Halbtag 

Name/Klasse Schüler/in 
Datum und Unterschrift Eltern 

Datum und Unterschrift 
Klassenlehrperson/FLP 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

KLP: ____________________________ 

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________ 
Urlaubsbezug 
§ 38, 3. Halbtag 

Name/Klasse Schüler/in 
Datum und Unterschrift Eltern 

Datum und Unterschrift 
Klassenlehrperson/FLP 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

KLP: ____________________________ 

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________ 
Urlaubsbezug 
§ 38, 4. Halbtag 

Name/Klasse Schüler/in 
Datum und Unterschrift Eltern 

Datum und Unterschrift 
Klassenlehrperson/FLP 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

KLP: ____________________________ 

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________  

FLP: ____________________________ 
 

Auszug aus der Urlaubsregelung der Schule Entfelden (gültig ab 25.10.2018) 

1)  § 38 des Schulgesetzes gestattet jedem Kind, einen Halbtag pro Quartal der Schule fernzubleiben. Die 4 Halbtage können auch 

kumuliert werden. Das schriftliche Gesuch muss mindestens zwei Tage zuvor bei der Klassenlehrperson eingereicht werden. 

2)   In begründeten Fällen kann einmal pro Jahr bei der Schulleitung ein Familienurlaub von 1 bis 3 Tagen eingereicht werden. Das 

Gesuch muss 2 Wochen vorher bei der Schulleitung eingereicht werden.  

3)  In begründeten Fällen kann bei der Schulleitung ein Familienurlaub von 4 bis 10 Tagen eingereicht werden. Das Gesuch muss 4 

Wochen vorher bei der Schulleitung eingereicht werden. Ein solcher ausserordentlicher Urlaub kann nur einmal pro Schulstufe 

bewilligt werden. 

4) In begründeten Fällen kann bei der Schulleitung ein Familienurlaub von 11 bis 20 Tagen eingereicht werden. Das Gesuch muss 6 

Wochen vorher bei der Schulleitung eingereicht werden. Bewilligungsinstanz ist die Gesamtschulleitung. Ein solcher ausseror-

dentlicher Urlaub kann nur einmal pro Schulzeit bewilligt werden. 

5) In begründeten Fällen kann bei der Schulleitung ein Familienurlaub von mehr als 20 Tagen eingereicht werden. Das Gesuch muss 

8 Wochen vorher bei der Schulleitung eingereicht werden. Bewilligungsinstanz ist die Schulpflege. Ein solcher ausserordentlicher 

Urlaub kann nur einmal pro Schulzeit bewilligt werden. 

6) In begründeten Fällen kann bei der Schulleitung ein Urlaub für spezielle Förderangebote (z.B. Sport- oder Musikkader usw.) einge-

reicht werden. Das Gesuch muss 4 Wochen vorher bei der Schulleitung eingereicht werden.  

7) Formularbezug unter: http://www.schule-entfelden.ch/informationen/wie-wo-was/a-bis-z.html   und dann u wie Urlaub. 

http://www.schule-entfelden.ch/informationen/wie-wo-was/a-bis-z.html

